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A.  Wahlen und Ernennungen 
 
 

63/401. Ernennung der Mitglieder des Vollmachtenprüfungsausschusses  

 Auf ihrer 1. Plenarsitzung am 16. September 2008 ernannte die Generalversammlung 
gemäß Regel 28 ihrer Geschäftsordnung einen Vollmachtenprüfungsausschuss für ihre 
dreiundsechzigste Tagung, dem die folgenden Mitgliedstaaten angehören: BOTSUANA, 
CHINA, LUXEMBURG, MEXIKO, MOSAMBIK, RUSSISCHE FÖDERATION, ST. KITTS UND NEVIS, 
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA und ZYPERN. 
 

63/402. Richter des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Verant-
wortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien  
begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 

 Auf ihrer 23. Plenarsitzung am 9. Oktober 2008 beschloss die Generalversammlung, 
sich der vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 1837 (2008) vom 29. September 2008 
gebilligten Empfehlung des Generalsekretärs1 anzuschließen, 

 a) die Amtszeit der folgenden der Berufungskammer angehörenden ständigen 
Richter am Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verantwortlichen für die 
seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht bis zum 31. Dezember 2010 oder bis zum Abschluss der 
bei der Berufungskammer anhängigen Fälle, falls dieser früher erfolgt, zu verlängern: 

Herr LIU Daqun (China) 
Herr Theodor MERON (Vereinigte Staaten von Amerika) 
Herr Fausto POCAR (Italien) 
Herr Mohamed SHAHABUDDEEN (Guyana) 

 b) die Amtszeit der folgenden den Strafkammern angehörenden ständigen Richter 
am Gerichtshof bis zum 31. Dezember 2009 oder bis zum Abschluss der Fälle, denen sie 
zugeteilt sind, falls dieser früher erfolgt, zu verlängern: 

Herr Carmel A. AGIUS (Malta) 
Herr Jean-Claude ANTONETTI (Frankreich) 
Herr Iain BONOMY (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland) 
Herr Christoph FLÜGGE (Deutschland)2 
Herr O-gon KWON (Republik Korea) 
Herr Bakone Melema MOLOTO (Südafrika) 
Herr Alphonsus Martinus Maria ORIE (Niederlande) 
Herr Kevin Horace PARKER (Australien) 
Herr Patrick Lipton ROBINSON (Jamaika) 
Frau Christine VAN DEN WYNGAERT (Belgien) 

 c) die Amtszeit der folgenden Ad-litem-Richter, die derzeit am Gerichtshof tätig 
sind, bis zum 31. Dezember 2009 oder bis zum Abschluss der Fälle, denen sie zugeteilt 
sind, falls dieser früher erfolgt, zu verlängern: 

Herr Ali Nawaz CHOWHAN (Pakistan) 
Herr Pedro DAVID (Argentinien) 
Frau Elizabeth GWAUNZA (Simbabwe) 
Herr Frederik HARHOFF (Dänemark) 
Frau Tsvetana KAMENOVA (Bulgarien) 
Herr Uldis KINIS (Lettland) 

_______________ 
1 Siehe A/63/458-S/2008/621. 
2 Herr Flügge wurde mit Wirkung vom 18. November 2008 ernannt. 




